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Einschulungsstichtag

 Einschulungsstichtag ab 2022 => 30.06.

 Einführung durch Änderung des Schulgesetzes (2020)

 Kinder, die bis zu diesem Datum das 6. Lebensjahr 

vollenden, sind schulpflichtig.



Schulanmeldung 2023

 Schulanmeldung voraussichtlich 14.02. bis 16.02.2023

 Schulanmeldung grundsätzlich an der zuständigen 
Schulbezirksgrundschule

 schriftliche Einladung durch die Schule (Ende Januar 2023)

 Bitte mitbringen: - Geburtsurkunde / Familienstammbuch
- ggf. Taufbescheinigung
- ggf. Sorgerechtsbescheinigung (Kopie)
- bei ausländischen Kindern: Pass

 evtl. Anträge werden bei der Schulanmeldung gestellt 
(Schulbezirkswechsel, Zurückstellung)

 bei Anmeldung in Privatschule Bescheinigung notwendig

 bei Verhinderung am Tag der Schulanmeldung bitte rechtzeitig vorher im 
Sekretariat anrufen



Vorzeitige Einschulung als Kann-Kind

 Alle Kinder sind schulpflichtig, wenn sie bis zum 30.06.2023 das

6. Lebensjahr vollendet haben (§73 SchG).

Kann-Kinder (§74 SchG):
 Kinder, die zwischen 01.07.2023 und 30.06.2024 das 6. Lebensjahr 

vollenden, können als Kann-Kind angemeldet werden, wenn auf 
Grund des geistigen und körperlichen Entwicklungsstandes zu 
erwarten ist, dass das Kind mit  Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.

 Antrag der Eltern bei der Schulanmeldung

 die Entscheidung trifft die Schulleitung

 Normalerweise Untersuchung durch Gesundheitsamt (Einschulungs-
untersuchung)

 Schulfähigkeitsüberprüfung durch Beratungslehrkraft

 Runder Tisch Eltern, KiTa, Schule zur Entscheidung (Mai / Juni 2023)



Zurückstellungsverfahren und 
Zurückstellung

 Alle Kinder sind schulpflichtig, wenn sie bis zum 30.06.2023 das       
6. Lebensjahr vollendet haben (§73 SchG).

Zurückstellung (§74 SchG):
 Kinder bei denen auf Grund des geistigen, emotionalen und / oder  

körperlichen Entwicklungsstands nicht erwartet werden kann, dass sie 
mit Erfolg am Unterricht teilnehmen, können für ein Jahr vom Besuch 
der Grundschule zurückgestellt werden.

 Antrag der Eltern bei der Schulanmeldung

 die Entscheidung trifft die Schulleitung

 Normalerweise Stellungnahme des Gesundheitsamtes, evtl. auch 
Untersuchung

 Schulfähigkeitsüberprüfung durch Beratungslehrkraft

 Runder Tisch Eltern, KiTa, Schule zur Entscheidung (Mai / Juni 2023)



Sonderpädagogisches Bildungsangebot
Wenn die Vermutung besteht, dass bei einem Kind ein größerer 
Förderbedarf besteht, so dass auch durch eine Zurückstellung ein 
gelingender Besuch der Grundschule später nicht möglich sein wird, 
kann ein Antrag zur Klärung eines Anspruchs auf ein 
Sonderpädagogisches Bildungsangebot gestellt werden.

Sonderpädagogisches Bildungsangebot:
 Gemeinsamer Antrag von Eltern und zuständiger Grundschule

 Verfahren über Staatliches Schulamt Biberach (Frist: 01.02.2023)

 Überprüfung durch das entsprechende SBBZ (Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum): Emotionale und soziale 
Entwicklung / Geistige Entwicklung / Hören / Körperliche und 
motorische Entwicklung / Lernen / Sehen / Sprache

 Falls ein Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot 
besteht, gibt es normalerweise zwei Möglichkeiten: Beschulung an 
einem SBBZ oder Inklusive Beschulung (gruppenbezogene Lösung)



Schulbezirk und Schulbezirkswechsel

Jede Grundschule hat einen Schulbezirk (§25 SchG).

Schulbezirk der ATS-Grundschule:

südlich der Achstraße und westlich der Bahnhofstraße

(inkl. westliche Seite der Bahnhofstraße) 

Schulbezirkswechsel:

 Eltern stellen schriftlich einen Antrag bei der Schulbezirksgrundschule 
(Formular des SSA Biberach, bei der Schulanmeldung)

 Gründe: Ganztagesschule, absehbarer Umzug (Hausbau)

 Stellungnahmen der beteiligten Schulen

 Entscheidung durch die Geschäftsführende Schulleitung im Auftrag des 
Staatlichen Schulamts Biberach                        
(schriftlicher Bescheid, Mai / Juni 2023)



Informationen zur ATS-Grundschule
 seit August 2018 reine Grundschule (vorher GHWRS)

 seit dem Schuljahr 2018 / 2019 Albecker-Tor-Schulzentrum              
(Grundschule und Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum)

 seit Juli 2021 Teil des Kinderbildungszentrums Langenau (Modellprojekt)

 Kl. 1 bis 4 zweizügig, 1 VKL und 1 GFK

 17 Lehrkräfte, 1 Pädagogische Assistentin, 1 FSJ-Kraft

 Schulsozialarbeit (Montag, Dienstag und Donnerstag)

 Flexible Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung

 seit September 2018 Teilnahme am Schulfruchtprogramm (1 x pro Woche, Di)

 Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt 

 Förderkontingent (14 Stunden)

 Sprachförderung (ein- bis zweimal pro Woche; Stadt Langenau)

 Unterstützung der Schule durch den Förderverein der ATS e.V.

 Kooperation mit KiTas und weiterführenden Schulen in Langenau

 Kooperation mit der Stadtbücherei Langenau



Informationen zur ATS-Grundschule
 Sehr gute digitale Ausstattung (Klassenzimmer, PC-Raum, Schülergeräte)

 Bläserklasse in Kl. 3 und 4 (in Kooperation mit der Musikschule)

 Schulchor für Klasse 1 bis 4 (in Kooperation mit der Musikschule)

 Sporttage, Jugendfußballtag, Wintersporttag, Bundesjugendspiele 

 EDEKA-Tag in Klasse 3

 Ernährungsführerschein in Klasse 3

 Projekte in der Nachmittagsbetreuung

z.B. „Grünfinder“ u.a.

 Naturbegegnungstag im Mai 

 Ausflüge, Schullandheim

 BISS-Transfer-Schule (Leseförderung)

 Leseförderung, Lesepaten, Vorlesewettbewerb

 Feste und Feiern (Weihnachten, Fasnacht)

 Theaterfahrt nach Ulm zum Weihnachtstheater

 Klassensprecher/innen in Klasse 1 bis 4 (SMV-Aktionen)



Stunde Uhrzeit

1. 8.00 – 8.45 Uhr

2. 8.45 – 9.30 Uhr

Pause 9.30 – 9.50 Uhr

3. 9.50 – 10.35 Uhr

4. 10.35 – 11.20 Uhr

Pause 11.20 – 11.40 Uhr

5. 11.40 – 12.25 Uhr

6. Stunde 

Mittagspause

12.25 – 13.10 Uhr

12.25 – 13.30 Uhr

Lernzeit 13.30 – 14.00 Uhr

7. 14.00 – 14.45 Uhr

8. 14.45 – 15.30 Uhr



Flexible Betreuung

 ATS GS seit 2022 / 2023 keine verbindliche Ganztagesschule mehr

 Flexible Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung wird angeboten

 Kostenpflichtiges Angebot der Stadt Langenau

 Städtische Betreuungskräfte und Jugendbegleiter*innen

 für Kinder der GFK, der GS und des SBBZ

 Kernzeit Betreuung Montag bis Freitag:

=> 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr

=> Unterrichtsende bis 13.00 Uhr oder bis 14.00 Uhr

 Flexible Nachmittagsbetreuung Montag bis Donnerstag

=> 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

=> Hausaufgabenbetreuung (wenn möglich)

=> Projekt-Angebote (z.B. „Grünfinder“, Schach, Holz & Technik, 
Spielen & Entdecken, Rund um den Ball, Singen und Malen) 
oder Offene Gruppe



Flexible Betreuung

 Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr  bis 16.00 Uhr möglich

 5 Tage pro Woche möglich

 Freitag: 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr möglich

 Betreuung durch Personal der Stadt Langenau und Jugendbegleiter

 Kostenpflichtig, Kosten aktuell:  8,00 € pro Block

 Rabatt: zweites Kind (10%), drittes Kind (20%)

 Anmeldung nur noch online bis ca. Mitte September:                             
https://schulbetreuung-langenau.online-schulanmeldung.de/

 Änderung / Abmeldung bis ca. Mitte Januar

(zum Schulhalbjahr, nur noch online)

 Änderung / Abmeldung während dem Schuljahr nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich! Stellungnahme der Schulleitung notwendig!

Anmeldung verbindlich!!!



 Kurzfristige Anmeldung im Notfall 

 Zusätzlich zum Notfallzettel: 

Einzugsermächtigung

 Kosten: 8,00 € pro Tag *

*) Stand November 2022



 Montag bis Freitag möglich

 Kosten: 3,15 € pro Essen

 Bestellung über Software „mampf“

www.login.mampf1a.de/langenau-ats/

 Anmeldung zu „mampf“ erforderlich

(Infos bei Anmeldung zum Mittagessen)

 Stornierung des Mittagessens z.B. im Krankheitsfall möglich 

(Bis 7.00 Uhr am entsprechenden Werktag!)

 Speiseplan online einsehbar

(unter der Homepage „mampf“)

http://www.login.mampf1a.de/langenau-ats/


Kinderbildungszentrum Langenau

 Modellprojekt Kinderbildungszentren BW 07-2021 bis 12-2022

 Kinderbildungszentrum Langenau einer von 19 Modellstandorten in BW

 ATS GS, ATS SBBZ und AT-KiTa bilden das Kinderbildungszentrum

 Vernetzung, engere Zusammenarbeit von GS, SBBZ und KiTa

 2 bis 3 Projekte pro Jahr (GS, GFK, SBBZ, KiTa) mit Kindern;

bisher: Dezember 2021 „Licht und Dunkel“, Juni 2022 „Bewegung und

und Spiel“, Dezember 2022 „Der Regenbogenfisch“

 Verschiedene AGs: u.a. Schulgarten, Spielegarage, Kindermitbestimmung

 Elterncafé 2 bis 3 mal pro Jahr (1. Elterncafé am 18.11.2022)

 Umgestaltung des Schulhofs

 Einbeziehen der Flexiblen Betreuung / Schulkindbetreuung

 „Vision“ eines Horts am Albecker-Tor-Schulzentrum bis 2026            



Grundschulförderklasse
Welche Möglichkeiten gibt es bei einer Zurückstellung?

 Ein weiteres Jahr in einer Kindertagesstätte

 Besuch der Grundschulförderklasse

Vorstellung der Grundschulförderklasse:

=> Frau Vögele



Schulfähigkeit

So arbeiten wir in Klasse 1:

=> Frau Harstick



Sonstiges

Einschulung voraussichtlich am 14.09.2023

Weitere Infos: www.ats-langenau.de

http://www.ats-langenau.de/


Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere 

Kooperationslehrkräfte und die Schulleitung

gerne zur Verfügung.


